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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Ufteri
Mitgliedern der gcsezgcöe»ben Rathe der helvetischen Republik.

Band !Z. n?. I.XVIII. Lnzexn/ den s.Hornung

Volîzieh n n g sdirekto rinm. ^er glaubt es sey der Fall daß man über das am meiste«

^ ^ ^ i! streite, was mau am wenigsten versteht. — Er wagt
Das Vollziehungsdirektorium, nachdem es vorauf eine Commission an. Duc ebenfalls,

dem Finanzminister^ben Bencht erhalten, daß verschie-j Der Beschluß welcher die Commission verwarf-.
dene Psstbureaus Befehle ertheilen die Abreise dcr?n)ird nun zurückgenommen und eine durch den Präs
Curiers aufzuhalten. k schenken zu ernennende Commission beschlossen, die

Erwcgend, daß der regelmässige Dienst der Posten!morgen berichten soll. Sie besteht aus den BB. Re--
richt zug.be, daß dieselben in ihrem Laufe aufgehalten ding, Schwaller, Laflcch ere, Beroi ding en
werden;

Nach Anhörung seines Finanzministers,

beschließt:
i. Der Regienmgsstatchalter eines jeden Kantons

soll allein das Recht haben, die Abreise der Curiers
durch einen von seiner Hand unterschriebenen Befehl

und Carlen.
Grosser Rath, 12. Januar.

Präsident: Legler.
Billeter begehrt im Namen derjenigen Commise

sion welche über die Formen des Verkaufs von Native
aufzuhalten, worinn zugleich anaezeigt seyn soll, bchlualgütcr^niedergestzt ist, daß sie auch ein Gutachten
aufweiche Stunde der Girier aufgehalten werden soll.ssàr die ssormder Verlconung von Nationalgutem vor-
Von diesem ausserordentlichen Befehl soll er dem Diâ"- durft. Cujior findet Billeters Antrag sehr sorg-
rektorium einen ausführlichen Bericht erlheilen. isslng, weil eme bunderhähnZe Vcrlchnung so ziemlich

2. Eine Abschrift dieses Bcftbls soll von dem Postâî ^"e Verausscrung heraus käme; er untcrstüzt allS
comi
um dcnile.ben zur Rechtfertigung über die Aufhaltung
des Comnrs zu dienen.

Z. Alle Postverwalter und Commis sollen unter
ihrer eigenen Verantworckichkclt gehalten seyn, die Ab-
reise dcr Curiers auf keinen andern Befehl hin auf;, -
halten, als ans einen solchen, der unter den im ericen
Artikel bestimmten Formalitäten von dem Regierung?-
statchakcr kommen würde.

4> Dieser Beschluß soll den vorhergehenden Ver-
fügnngen in Betreff des Hauptorts tstr Republik nichts
benehmen.

Comite.
Nach Wiedereröffnung der Sitzung wird eine Bothk

schüft vom Vollziehungsdirektorinm verlesen, in welcher
bassesse fragt,.ob die bisherigen sogenannten fiigsser-
saßgelder in d?n Gemeinden noch weiter fort bezahlt
werden müssen. Zimmcrmann foderê Vertagung
dieses Gegenstandes bis zur Behandlung des auf dem
Kanzleitisch liegenden Gutachtens über die Bürgerrechte.
Dieser Antrag wird einmüchig angenommen.

Das Direktorium begehrt dem Volksrepräsentank
Haas, die Stelle eines Oberzeughauscommissärs über-

gestrichen Beschlüsse keigcrük't werden soll.
Luzer», den 26. Jenner 1799.

5. Dem Finàzminister ist die Vollziehimg dieses Zlragen zu dürfen. Z im mer mann wundert sich, da?
Beschlusses aufgetraaen welcher dem Lagblatte der? das Direktorium schon eine Stelle zu besetzen begehrt,

welche noch nicht einmal durch ein Gestz bestimmt ist,
und wünscht daß in Zukunft das Direktorium nicht mehr
diesen Weg einschlage ; übrigens aber begehrt er Ver-
wcisuug dieser Bothschaft an die in Rüksicht dieser
Stelle niedcrgestzte Militaireoinmisslon. N ü e e stimmt
ganz Zimmcrmann bei nnd federt zugleich 'Vertagung
des Entscheids dieser Anfrage bis nach Be .immm >»

des Gesetzes über das Austretcn der Volksrepräsentem.en

Gesezgebu ng.
Senat 12. December.

(Fortsetzn ng.)
Kubli bemerkt, daß in Helvetica gottlob izt kein ausderGestzgebung. Wy.der trimmt bei, end wünscht,

Krieg ist, wohl aber im Senat ein kiemer zu seyn scheintzjdaß Haas erst das Urstlmcrllosier und îden bosnisches



Garttn anordne und vollende, ehe er eine andere Ve-
schäftignng über sich nehme. Herzog v. Ess. folgt
Zimmcrmann, sieht aber übrigens keine große Gefahr
darum, dem Direktorium zu entsprechen, und in Rük-
sieht des botanischen Gartens, denkt er, könnte Wyder
denselben besorgen. Haas erklärt, daß er diesen Pla;
nicht gesucht habe, daß ihm auch keine Freude erwiesen
werde, wann er denselben erhalte, sondern daß er
durchaus ganz den Entscheid hierüber von der Vcrsamm-
lung erwarte, indem er eben so gerne unter den Ge-
sezgebcrn sitze, als er auch gerne und freudig in die
Schlacht für Freiheit ziehen würde. Weber stimmt
Zfmmermann bei, und fodert, daß die-Militaircommis-
sion morgens ein Gutachten hierüber vorlege. Koch
hätte gewünscht, daß das Direktorium einzig ^nen
Urlaub für Haas begehrt hätte, damit er einstweilen,
bis diese Stelle gänzlich beftzt werden könne, die wich--
tigsten Pflichten derselben in Rüksicht der Anordnung
der vorhandenen Zeughäuser versehen könne, und stimmt,
übrigens Zimmermann bei, dessen Antrag angenom-
inen wird.

Der vom Senat verworfene Beschluß über Heu
sardspiele wird an die hierüber niedcrgeftzte Commission
zurükgcwicsen.

Da der Senat den Beschluß über die Bszichungs-
art der Aussagen verworfen hat, so begehrt I imm'er-
mann ebenfalls Rüksendung an die Commission; be>

zeugt aber, daß er bedaure, daß der Senat einen so

dringenden für die Wohlfarth der Republik so unent-
behrlichen Gegenstand, der zudem nur für ein Jahr
dienen sollte, aus kleinlichen und vielleicht selbst nicht!-
gen Gründen verworfen und dadurch die Regierung
und vielleicht selbst die ganze Republik in Verlegenheit
gefezt habe. Dieser Antrag wird einmuchig ange-
Mmmen.

Am 13. Januar war keine Sitzung.

Grosser Rath, 14. Januar
Präsident: Legier.

Custor im Namen einer Commission trägt da-
rauf an, der Gemeinde Fiznau im Kanron Luzern,
zu gestatten in.ihren .Kosten und ohne Schaden der
bisherigen Muttergemeinde Wäggis, eine eigne Pfar-
rei zu errichten. Escher fodert über diesen Rapport
Dringlichkeitserklärung, damit diese Gemeinde nicht
mehr gezwungen werde, in dieser Jahrszcit Durch einen
gefährlichen Weg ihre Kinder zur Tauft und ihre Tod-
ten zur Begräbnis; so weit zu tragen. Dieser Antrag
wird mit dem Gutachten einmüthig angenommen.

Die Commission über die Begünstigung des Zei>

Zungsblatts: der schweizerische Republikmm, legt fol-
Miches Gutachten vor.

Bürger Gesezgeber!
Cure Commission über das Bulletin, welcher ihr

den Antrag des B. Desloes zugewiesen, die Heraus--
gäbe eines zwekmässigen Tagblatts der Berachschiagun--
gen der gesczgebenden Rathe in zweien Sprachen zu
veranstalten, glaubt, Euch theils hierüber theils auch
überhaupt um den beschleunigten Druk von solchen
Schriften zu bewirken, welche disgesezgebendenRathe be--

sonders begünstigen, oder selbst bekanur machen wollen,
folgende beide Bothschafcen nnd Beschlüße vorschlagen
zu müssen.

l. An den Senat.
In Erwägung, baß zur Beförderung des Druks

von Commissionalgutachtcn oder andern Aufsätzen,
welche die gesezgcbenden Räthe bekannt zu machen
wünschen, oder zur Begünstigung von solchen Blattern
oder Schriften, welche die gesezgcbenden Räthe ihrer
Unterstützung würdig halten, es nothwendig ist, daß
die beiden gesezgcbenden Räthe einige eigne Pressen in
der Nationalbuchdruckerei haben, hat der grosse Rath
nach erklärter Dringlichkeit beschloßen:

In der Nationalbuchdruckerei sollen für jeden der
beiden gesczgebenden Räthe zwei gute und vollständig-
bestellte Pressen zu ihrem ausschließenden Gebrauch,
wenn sie dessen bedürfen, bestimmt seyn.

In sofern obiges Gutachten vom grossen Rath
angenommen, und dessen Beschluß vom Senat geneh-
migt würde, schlagt Euch in unmittelbarer Beziehung
auf B. Des los s Antrag die Commission vor: 1. Zu
beschliessen, daß die zwei Pressen des grossen Raths
in der Nationalbuchdruckerei einstweilen dem unter dein
Namen der schweizerische Republikaner hew
auskommenden Zeitungsblatt ausschließend überlassen
werden sollen, und 2. folgende Bothschaft an den Senat
zu senden.

2. An den Senat.
In Erwägung, daß es nothwendig und dringend

ist, daß die Verathschlagungen der gesezgcbenden Ra-
the, theils zrrn Unterricht des Publikums, theils
zur eigenen Benutzung der Mitglieder beider Räthe,
mit gehöriger Beschleunigung bekannt werden.

In Erwägung, daß das in der Nationalbuch-
drnckerei herauskommende Blatt, der schweizeri-
sehe Republikaner, die Berathschlagungen der
beiden Rathe bis jezt am vollständigsten geliefert hat,
und dieselben für die Zukunft mit gehöriger Beschleus
nigung und Vollständigkeit zu liefern IM Stande seyn
wird.

In Erwägung daß eine französische Uebersetzung
des schweizerischen Republikaners sich kaun; durch sich

selbst, wenigstens im Anfang nicht erhalten könnte;

Hat der grosse Rath beschlossen:

1. Einem Unternehmer der Herausgabe deS

schweizerischen Republikaners in französischer



Sprache soll für das erste Vierteljahr die Summe von
50 Duplonen ausbezahlt, und für die Zukunft insofern
die Fortsetzung der Unternehmung es nothwendig er-
hcischt, eine Unterstützung geschenkt werden, die jedoch
nicht höher als obige Summe ansteigen darf.

2. Diese Begünstigung der Herausgabe des
fchweizerischen Republikaners in französischer
Sprache, soll als Auffoderung zu dieser Unternehmung
in den Zeitungen bekannt gemacht werden.

Cartier fodert, daß dieses Gutachten gänzlich
zur nähern Unterstützung auf den Kanzleitisch gelegt,
werde, weil durch den ersten Antrag der Commission
leicht die Bekanntmachung der Gesetze gehindert wer-
den könnte. Carrard glaubt, es sey wichtig diesen
ersten Autrag der Commission dringlich zu erklären,
damit sich die Natonalbuchdruckerei darnach einrichte,
sowohl die Arbeiten des Direktoriums als auch dicje-
nigcn der geftzgebenden Räthe besorgen zu können,
indem ja oft die wichtigsten Gutachten der Vcrsam-
lung, in ihrer Berathung aufgehalten wurden, weil
die Nationalbuchdruckerei ihren Druk verspätete.
Sch lumps und Desloes stimme» ganz Carrard
bei, weil alle unsre Arbeiten nichts helfen, wann sie

nicht so schleunig als möglich bekannt, und dadurch
die Anwendung unsrer Gesetze befördert wird. Car-
tier beharret auf seinem ersten Antrag, weil er glaubt,
der Nation werden dadurch wieder unnütze Kosten
verursacht. R 0 sscti folgt Cartier. E schcr bemerkt,
daß Cartier sich irrt, wenn er glaubt, die Nation
komme durch Annahme dieses ersten Theils des Gut-
achtens in einige Unkosten, denn auf jeden Fall wird
nur das der Nationalbuchdruckerei bezahlt, was sie

an Arbeit liefert, und wann auch im Verfolg diese
Pressen einstweilen dem Verleger des schweizerischen
Republikaners sollen überlassen werden, so versteht es
sich von selbst, daß dieses auf seine und nicht auf der
Nation Unkosten geschieht: er unttrstüzt also Carrards
Antrag.

Nüce begreift nicht, wie es nur Einwendungen
gegen dieses Gutachten geben könne, und warum die
geftzgebenden Räthe nicht wenigstens über 4 Pressen
in der Nationalbuchdruckerci sollten disponieren tön-
nen: er untcrfluzt ganz das Gutachten und Carrards
Antrag. Zimmer mann folgt Nüce, und bemerkt,
daß es jezt noch nicht um Verwendung dieser Pressen
zn thun ist, sondern einzig den geftzgebenden Rathen
einige Pressen, die der Nation zugehoren, zu belieb!-
gem Gebrauch zuzusichern. Die Dringlichkeit wird
über den ersten Theil dieses Gutachtens erklart.

Cartier will, daß insofern einige Pressen für
die Rathe bestimmt werden sollen jeder Rath drei
erhalte, damit man auch für unsre italiänischen Mit-
bürger sorgen könne : übrigens glaubt er sey das Ganze
überflüssig, weil nicht nur 4 Pressen, sondern die
ganze Nationalbuchdruckeri der Nation, und also auch
der Gssezgebung gehört. Schlumpf glaubt, das

Gutachten sey ganz natürlich, dann mit einer Presse
selbst kann in 3 Sprachen gedrukt werden, und also
auch mit 2 Pressen: eben ss ftp es nothwendig durch
ein Geft; zu bestimmen, daß einige Pressen zum Ge-
brauch der Geftzgeber dienen sollen, weil sonst diese
Pressen zu etwas anders augewcndt werden. Carvard
untcrstüzr ganz Schlumpfs Bemerkung, und foder'd
Annahme des Gutachtens, weil ohne dieß die geft;-
gebenden Rathe nie sicher auf den Druk ihrer eigenen
Schriften, die sie bekannt zu machen wünschen, zch-
len können. Cusior fodert über Cartiers Antrag
Tagesordnung, weil die italiänischen Mitglieder auch
in den geftzgcbendcn Räthen mitbegriffen sind, und
es also unfreundlich wäre, für diese etwas besonders
beschließen zu wollen, als ob sie nicht auch Geftzge-
ber wären. Das Gutachten wird angenommen.

Koch im Namen der Militai:kommission lcgî
folgendes Gutachten vor:

Der grosse Rath an den Senat.
In Erwägung, daß die Stelle eines Generalin<

spektors der Zeughäuser, zu welcher das Vollzichungs»
Direktorium durch seine Botschaft vom <?. Jan.
die Vegwältigttiig verlangt, den Bürger Repräsentant
HaaS, Mitglied des grossen Rathes, ernennen zu
können dermal weder geftzlich angenommen, noch
die mit derselben zu verbindenden Amtspflichten des

stimmt worden sind.
In Erwägung ferners, daß der grosse Rath auf

jeden Fall Bedenken tragen würde, eines seiner Mit-
glicder auf immer beraubt zu werden, dessen Kennt-
nisse, besonders im militairischen Fache dem Vat-r-
land in der Stelle eines Gcftzgebers, die er jezt be-
kleidet, wichtig sind.

In Erwägung hingegen, daß es dringend seye,
ohne Verzug das Artillerie- und Feldzeugweftn der
Republik in Ordnung zu bringen, welches aber sehr
füglich durch eine Commission geschehen kann, mit
deren sich der Bürger Repräsentant Haas, durch pa?
triokischen Elfer angefeuert, beladen will;
Hat der grosse Rath, nachdem er die MZcnz erklärt,

beschlossen:

1)^ Das Vollziehungsdirektorium ist bcgwälttgek,
dem Bürger Repräsentant Haas, Mitglied des grossen
Rathes, den einstweiligen Auftrag zu ertheilen, sich
mit der Einrichtung und Wiederherstellung der helve-
tischen Artillerie und Zeughäuser überhaupt, zu be-

schäftigen.
2) Dem Bürger Repräsentant Haas ist zu diesem

Ende auf so lange ein Urlaub ertheilt, bis dieser Auf-
trag beendiget seyn wird, oder ihn das geftzgebende
Korps wiederum in seine Mitte zurükbcrusen würde.

Ueber dieses Gutachten wird Dringlichkeit -i klart.

Billeter fodert Kweift Behandlung, welche verwor-
sen wird.



Billeter findet die Stelle, die man Haas auf-
tragen wolle, unter der Würde eines VolkSrrpräftn-
kanten, und glaubt, Haas sey uns als Inspektor des
Baus im Ursclinerkloster so wichtig, daß wir ihn nicht
wissen können, daher fodcrt er Tagesordnung über
dieses Gutachten. Custor stimmt zum Gutachten,
und denkt, jeder Dienst fürs Vaterland sey ehrenvoll;
er wünscht daß man immer nur auf eine Zeitlang de '

Repräsentanten erlaube, eine Besorgung zu überaeh
men. Secretan wünscht daß durch dieses Gurach
ten die grosse Frage auch nicht einmal dem Schein
noch zum voraus beantwortet werde, ob Repräsentanz
en von ihrer Stelle abtreten können, und da die
Einleitung sagt, in Erwägung daß die gesezgebendcn
Rathe Bedenken tragen würden, eines ihrer Mitglie
der zu verlieren u, s w. so scheint ihm sey dieses eine
Art von Vorbeurtheilung dieses Gegenstandes, und
daher fodcrt er Umänderung dieser Erwägung; übn-
gens aber unterstüjt er das Gutachten. A n dcr werth
unterstüzt ganz Secretans und Custors Bemerkungen.
Earlier stimmt allerfoderst Secretans Antrag bei,
fodert aber zugleich noch daß Haas ein bestimmter
Urlaub gegeben werde, und er dann im Nothfall eine
Verlängerung federe. In Aufsicht des Urselinerbaus
fodert er daß Haas dem grossen Nach jemand vor-
schlage, der den Bau fortzusetzen im Stand sey.

Carrard findet sehr zwekmässig daß die Commission

nur über die einstweilige Besorgung der Zeughäuser
Und noch nicht über die Frage der Erschaffung einer

neuen Artillerieinspektorstcllc ein Gutachten überh inge;
da nun die wieder in Standstellung der Zeughäuser
höchst dringend ist, und Haas hierzu besondere Kennt-
nisse hat, so ist es sehr zwekmässig, daß Haas laut de n
Antrag, diese Geschäfte, welche gewiß wichtiger sind,
«ls der Bau im Ucselinerkloster, einstweilen überneh

me; eben so ist Cartiers Einschränkung unz-vekmässig,
weil es besser ist daß Haas zurutberufen werden eöu-

»e, wann es die gestzgebenben Räthe nöthig erachte,?,

als daß ihm ein bestimmter Urlaub ertheilt werde,
der feine Geschäfte leicht hindern konnte; er fodcrt
daher Annahme des Gutachiens mit Weglassung des

zweiten von Secretan berührten Erwägungsgrundes.
Schlumps stimmt völlig Carrard bes, weil dieser

Auftrag jemandem gegeben werden muß, der das Zu-
krauen der Nation hat, welches bei Haas ganz der

Fall ist. Koch ist überzeugt, daß wir nicht leich!
«inen andern Mann finden könnten, der diese Stelle
übernehme, und so zwekmässig zu besorgen im Slant
wäre, wie Haas. In Rüksicht Secretans Antrag glaub-'
er, sey gerade der angegriffne Erwägungsqrund so ab

gefaßt, daß er jene berührte Frage noch unensschie

den. laßt, dahingegen Secretan denselben so zu andern
»»«nickt, daß er zu Gunsten seines Systems abgefaßt

sey, da nun auch hi-r die Sache noch zweifelhaft ftyi.'
soll, so stimmt er für Beibehaltung des ganzen Gut
achtens. Z imm ermann wundert sich aus dem

Mund eines Patrioten von Stäfa eine solche Aeussei
rung zu hören daß die Befolgung der Verlheidigungs-
anstalten dcs Vaterlandes für einen Rrpraseu äfften
entehrend sei?; da aber Custor hierüber hmläugbch ge-
aurwc-t-t hac, sa stimmt er demselben so w e auch
dem Gutachten selbst bei. Dcsloes folgt dem Gut-
achten und hoft auch man werde das Ur feline! klester
n cht den Zeughäusern vorziehen wollen Haas kaun
nicht begreifen wie man glauben könne, die Besorgung
der- Zeughäuser sey entehrend für einen Rep äs.ntan,
ten, nicht aus Bequemlichkeit, welche dabei wenig
Vortheil finde, so deru aus Freude dem V-tteilaub
zu dienen, nehme er den Auftrag a», und für die
Fortl.tzang des Urftlinerbaus werde der Architekt
Ost eicd sorgen. Vilietcr zieht seine EmwendU igen
zurük, und wünscht dass Haas den Posten annehme,
damit er Nicht euvann einem verkappten Pu r oten in
d.e Hänse falle. Das Gutachten wird unverändert
angenommen.

Desloes und Steineager legen im Namen
einer Commission ein Gutachten, vor über den C-vil-
richrcr der Mitglieder der obersten Gewalten, welches
für 6 Tag aufs Bureau gelegt wird.

Koch im Rumen der Militairkommission legt über
die Erschaffung einer KnegSkommissärstclle ein Gutach-
ten vor, welches für 6 Tag aus den Kanzlcitisch ge-
legt wird.

Das Direktorium übersendet folgende Botschaft:

Das Vellffchungs - Direktorium der à>!'
und umy'..waren fi ci ve tischen Republik/
an das geftzgebcnde Corps.

Bürger Gese z g e b er!
Es ist dem Vollziehii-igsSirektorium angenehm,

Enere Aufmerksamkeit'durch die Mittheilung eines ih-
rer würdigen Zuges republikanischer Tugend von den

ernsthaften Gegenständen, die Euch beschäftigen, für
einen A'igenblik abzuleiten.

Dor Regicrungsstatrhalker des Kantons Aargau,'
indem er beute dem Direktorium einen pernügliche»
Rapport über den Zustand der Schulen seines Kam
tous abstattet, giebt derjenigen cm ganz besonderes

Lob, welche die Gebrüder Rahn in Aara» veranstaltet
haben, und die daselbst unter dem Namen der Sonn«
masschule bekannt ist. W-rklick werden dastlbst alle

Son-tage von l b-s 4 Uhr Nachmittags, vierzig m un-
lere junge Landbürger orn lg bis 20 Jahren mieipg'.'lb,
lich im Schreiben und Rechnen unterrichtet, und wenn
ste darin c-uige Fortschritte gemacht haben werden,
so sollen aucl,'die Zeichnungelektion-n folgen; und der

E-fer, den die Bürger Rahn durch ihre vsttrefliche
Lehrart emzuflösscu'gewußt haben, ist so stark, daß

sich eine doppelte Anzahl von Zöglingen dazu hax

einschreibe!', lassen/ dw Schule kann Mr nicht mchx



als die Fahl enthalten, welche sich die Gebrüder Rshn
anfänglich vorgelebt haben.

Dieses Beispiel, würdig der Erkenntlichke't de>.

Nation, hat den Patriotismus dieses Kantons so

sehr angefeuert, daß der Regierungsstatchaltcr hoft
diese S»nutagsschu!e werde im ganzen Aargau ihre
Berschwtfferungen erhalten, und schon hat er sich zu
diesem Zwek mit Männern vereiniget, die deuseitea

ju erfüllen würdig sind.

Republikanischer Gruß!

Qer Präsident des vollziehenden Direktoriums,
O b e r! i n.

Im Namen des Direktoriums der Generalsec.
Mousjon.

Billeter wünschte mehr thnn zu können als
ehrenvolle Mciduna zu erklären, und fodert von drr
Erziehungskommission baldige» Bericht. Desloes
folgt, so auch Cartier, der Mittheilung dieser Bot-
schafft an die Erziehungskomnnssion fodcrt. Herzog
v. E f. folgt und will das Dire.tonu-n einladen, den
Gebrüdern Rahn im Namen der Nation für ihce gc-
meinnützige Unternehmung zu danken. Bille ter
folgt neuerdings seinem und Herzogs Antrag. Hm
her wünscht daß Herzogs Antrag erst der Commission

zur Dorberathung übergebe» werde; weil derselbe eine

ganz neue Art von Dankäusserung enthalt. Es wird
ehrenvolle Meldung erklärt, und die Bothschaft an
die Ei ziehungscomm ssioii gewiesen.

Das Direktorium begehrt Vollmacht, eine Alpe
des Klosters St. Urba», Nespenboden genannt, ös-

feîitiich versteigern zu dürfen,/oeil sie gegenwärtig
dem Staat nichts einträgt. Nüce soderr Vertagung
dieser Botschaft, bis nach dem Gutachten über Ver-
kauf der Nationalgüter. Akcrwann unterstuzt de
Bothschaft, weil man die Urbarmachungen befördern
müsse. Fierz fodert Verweisung dieses Gegensinn
des an eine Commission. Billeter stimmt Nuceö
Autrag bei. Tk-vrin b» merkt daß es sezt nicht Zeit
ist Alpm zu verkauf.». Der Gegenstano wird in eine
Commission gewsiftn. in weiche geordnet werden:
H c ch t, Würfet), F ierz, Ktlchmann u. S ch w a b.

Ei» vom Senat om'worsacr Munizipalttätsbeschluß
wird au t ie Com,:, ssion zurükgcwiesrn.

Secretau im Namen einer Commission legt ein
neues Gutachten über die VcrwaudschaftSgrade unter
öffentlichen Beamten vor, welches nebst einigen Ab-
fasstmgsvìlb. sserungen des ersten Beschlusses (s. Re
publ. S- folgenden neuen § enthalt:

» Z. Wenn sich gegenwärtig Beamtete au Stell:«
»befinden sollten, welche den obbestiimnten Vorschrif
»rcn zuwider in einen; durch den i § des gegcnwaeci
» gen Gesetzes verboten.» ZZenvandschaftsgrade ernannt
»worden wären, so sollen diljenigen Gewalten, web
»che dergleichen Bcamtclc, die mit Mitgliedern der-

»selben verwandt waren, ernannt haben, diese in
»Zeit von i Jahr abzuändern gehalten seyn."

Cartier fodert daß der gauze Rapport der Com»
mission, und nicht bloß die Abänderungen, welche
die Comkwssioa vorschlagt, in Berathung genommen
werde. Zimmermann sagt wenn wir noch mehr
Zeit verlieren und die Organisation der Republik noch
länger verschieben wollen, so müssen wir den Weg
gehen, den uns Cartier vorschlägt, da wir aber der
Zeit genaue R.chcuog tragen sollen, so begehrt er,
baß nicht das schon einmal beschioßne, sondern nur
tue von der Commission vorgeschiagnen Abänderungen
in Berathung geuouunen werden. Secretan ist
ganz Zimmermanns Meinung, weil die ächten Freun-
de des Vaterlandes über nichts so nicdergeschlage»
sind, als über die schrrklich lange Verschiebung der
Orgamsicuttg der R-publik; daher bittet er die Ver»
sammlung ja auf Zimmcrmanus Antrag zu achten,
und unsre Arbeiten nicht noch mehr zu verlängern und
zu erschweren. Desloes begehrt daß dieses Gutach»
cen ganz abgelesen werde und bemerkt, daß die Freun»
de des Vaterlandes hauptsächlich darüber niedcrge»
schlagen sind^ daß wir oft zu schnell arbeit n und
dadurch den Senat in den Fall fetze», unsre Beschlüsse
zu verwerfen.

Das ganze Gutachten wird abgelesen
Cartier will, daß die Regierungsstatthalt r keine

ihrer Verwandten zu Präsidenten ernennen können,
und auch keine Bürger, Suppléante» und Secretairs
zugleich seyen ; übrigens stimmt er dem Gutachten ganz
bei. Cusior will den z. h als nicht hinlänglich dent»
lich an die Commission zurnkwcisen, weil auch die seit
der Ernennung, durch Heurachen entstandne Verwandte»
ausgeschlossen seyn sollen. Secretan unterstuzt das
Gutachten als hinlänglich deutlich, weil in diesem Z, §

nur von solchen Beamten die Rede ist, deren Plätze
weht zu bestimmten Zeiten abwechseln, bei denen das
Gssez wegen der Unsicherheit dieser Stellen doch nicht
als zurükwirkend angesehen werden kann, und die Sache
zu wichtig ist, um sich nicht über diese anscheinende
Schwierigkeit wegzusetzen, und dagegen zu verhüten,
daß sich nicht neue Ketten von Fawii enverhaltmsse»
über die Kantone verbreit n, »nd dieselben gleich de»
alten oligarchischen Verhältnissen, drücken. Cartier
zieht seinen Antrag zurük, und das neue Gutachten wird
gänzlich angenommen.

Gysendörfer im Namen einer der beiden Fl»
nanzcommisslonen legt ein neues Gutachten für ei»
provisorisches Geueralgesetz über die Finanzen vor.
(Es ist abgtdrukt, S.

Desloes glaubt, es sey höchst wichtig dieses
neue Gutachten so abzufassen, daß es nicht wieder vom
Senat verworfen werde, und begehrt daher, daß das»

selbe aufs Bureau zur Untersuchung gelegt werde. Z i m»

mer mann fodert Dringlichkeitserklarung, weil dieser
Gegenstand schon einmal behandelt wurde und die Or»



Hanisati'on ber Finanzen von der grösten Wichtigkeit
und Dringlichkeit ist. Marcacci glaubt, was man
beurtheilen müsse, müsse man auch kennen, und daher
stimmt er Desloes bei. Geeretan stimmt Zimmer--
mann bei, weil über schon behandelte Gegenstande kein
neuer Verzug gebracht werden soll, besonders nicht in
Fiuanzsachen, die schon lange organisirt seyn sollten.
Koch stimmt Secretan und Zimmermann bei. Die
Dringlichkeit wird erklärt, und die Berathung auf
morgen vertaget.

Gysendörfer im Namen der zweiten Finanz-
commission legt ein verbessertes Gutachten über die
Beziehung der Finanzen vor, (siehe Republikaner,
Nro. 15. 77^und 47 bis 50.) in welchem sich neben
cinigenAbfassungsverbesserungen folgende Abänderungen
des ersten Beschlusses befinden:

Statt den Agenten Kisten zuzuordnen in die sie die

zu beziehenden Auflagen werfen sollen, wird angetragen,
einzig zu bestimmen, daß sie hinlängliche Bürgschaft
zu leisten pflichtig seyn sollen.

In Rükficht des Weinverkaufs im Großen, wird
festgesezt, daß derselbe gleich den Handlungsabgaben
versteuert werden soll.

Bei allen Strafen gegen Betrug wird nebst der
Geldbuße, statt der 5 Jahre Ausschluß vom Bürger-
recht, 6 Jahre dieser Ausschliessung vorgeschlagen,
und für die Notarien welche die Handänderunqcn nicht
zn gehöriger Zeit anzeigen, wird statt 2 Jahre Ein--
stellung in ihrem Beruf, diese Einstellung auf 6 Mo-
„ate abgekürzt.

Die Dringlichkeit wird auch über dieses Gutach-
Zen erklärt.

Jomini will, daß das ganze Gutachten aufs
neue §§ weife in Berathung gezogen werde, weil der
Senat keine Obercinnehmer haben will, und die Com-
mission dagegen solche neuerdings vorschlägt. Die Be-
rathung dieses Gutachtens wird auf morgens vertaget.

P a ncha ud imNamen einerCommission trägt darauf
au, das m der Disinktscinrhcilung des Kantons Freiburg
vergessene Dorf Rupcre-Treisaye, in den Distrikt Ro-
mond einzuordnen. Dieser Antrag wird mit Dring-
lichkeitserklarung angenommen.

P e r i g he und Gi » dice legen ein Gutachten über
die Diftriktseintheilung des Kantons Bellcnz, in drei
Distrikte vor, welches für 6 Tage aufs Bureau ge-
legt wird.

Grosser Rath, 15. Januar.
Präsident: Legier.

Nach einiger Berathung über das zuerst zu be-

handelnde Gutachten w rb nach einem von der Ver-
sammlung genommncn Beschluß das gestern vorgelegte
Gutachten dcr Fi'nanzcommission über provisorische
Gencralgesetze über die Finanzen, zum zweitenmal ver-
lesen, und in Berathung genommen,

Gysendörfer fodert, daß statt diesen Vorschlag
provisorisch zu nehmen, demselben der Titel gegeben
werde.-Generalgesetz über die Finanzen für
ein Jahr, indem er hofft, dadurch mehrere Mit-
glieder der Versammlung über ihre Zweifel gegen
denselben zu beruhigen. Dieser Antrag wird ange-
nommen.

Thörin will, daß dcr Entwurf über die Einzie-
hung der Auflagen vor dem gegenwärtigen in Bera-
thung genommen werde, damir nicht hier ganz bei-
läufig Stellen eingesezt werden, die erst bei dem zwei-
ten Projekt in eigentliche Beyandlung kommen sollen,
und dann als schon entschieden aufgestellt werden
dürsten. Zimmermann beschwört die Versammlung
nicht von dem systematischen Gang in der Berathung
dieses wichtigen Gegenstandes abzuweichen, und nicht
die allgemeinsten schon früher angenommenen Grund-
satze hierüber, wieder aufs Neue umstnrzeu zu wollen,
uns dadurch das Ganze in die gefährlichste Verzöge-
rung zu bringen, denn schon hätten die Auflagen im
December zum Theil bezogen werden sollen, und der
Verzögerung wegen, die wir jn diese» Gegenstand
brachten, mußte die ausserordentliche Steuer der 2 vom
7oc>o enthoben werden, und nun in der Mitte Ja-
nuars streiten wir noch über die Hauptgrundsätze der
Bcziehungsart derselben wenn wir so zu Werke gehcu,
so laufen wir Gefahr die ganze Republik an den Rand
des Verderbens zu bringen! Laßt uns also bei unserm
Beschluß bleiben, und das verlesene Gutachten be-
handle»

Herzog v. Ess. bemerkt, daß die Obercinnehmer
wider die sich Thorin zu setzen wünscht, schon den
22sien gber gesezlich bestimmt wurden, und folgt ganz
Zimmermann, dessen Bemerkung er der Versammlung
zur Beherzigung empfiehlt. Carrard folgt ebenfalls
und bittet dringendsi die Zeit nun nicht mit einer so

unnützen Ordmmgsmotion zn vcrliehreu, und dcr Vcr-
nunfrlehre gemäß zuerst die allgemeinen Gesetze zu bc-
handeln, ehe man die Anwendung dieser allgemeinen
Gesetze auf die Beziehung der Auflagen in Berathung
nimmt: er fodert also Tagesordnung über Th»rins
Autrag. Die Tagesordnung wird verworfen. Escher
bemerkt, daß sowohl gestern als heule die erste Be-
Handlung diesem schon vorgelesenen Entwurf zugekannt
wurde, und daß also dieser Beschluß erst müßte zurük-
genommen werden, ehe mau Thorins Antrag anneh-
men könnte. Auch diese Ordnuugsmotivn wird vcr-
worsen, und Thorins Antrag mit 44 Stimmen ge-
gen 42 angenommen! —

Das gestern vorgelegte Gutachten über die Be-
ziehungsart der Auflagen wird zum zweitenmal verle-
sen, und in Berathung genommen.

Carrard fodert, daß die von der Commission
vorgeschlagnen Abänderungen §Z in Berathung genom-
men werden. Wyder fodert, daß das ganze Gut-
acyten §§ weise in Berathung genommen werde.



Thor in stimmt Wydern bei, weil ein vom Senat ver-
worfner Beschluß wieder ganz neu behandelt werden
muß. Nüce folgt Thori», doch will er, daß die
ganze Berathung nicht über 3 Tag wegnehme. Es cher
sagt: Nüces leztcr Antrag beweist, daß seine Meinung
fehlerhaft ist; denn wie wollen wir erklaren, daß eine
Behandlung nur z Tag wegnehmen soll? haben wir
in diesen 3 Tagen nur 3 § angenommen, wie sollten
denn die übrigen behandelt werden? Er sieht also ein,
daß uns diese Behandlung dieses Gegenstandes viel-
leicht eine ganze Woche wegnimmt : nun bedenkt B. R.
daß wir es hier mit einem Gesez zu thun haben,
welches nur für ei» Jahr gelten soll, und zwar für
ein Jahr, wovon schon mehrere Monate verflossen
sind : wenn wir also solchen blos provisorischen Ge-
genstanden so siel Zeit unnützer Weise aufopfern, so

verabsäumen wir dadurch die so dringende für die
Sache der neuen Verfassung so unenlbehrliche Orga-
nisation unsrer Republik: daher auch haben wir nach
so langer Arbeit noch so wenig verrichtet: laßt uns
erst organisieren, und dann nachher mit der grasten
Sorgfalt und Bcdnchtlichkeit diese Organisation aus-
bessern und vervollkommnen! ich stimme also Carrard
bei. Wyder hat grösseres Zutrauen in dem grossen
Rath, als Escher hat, und daher beharret er auf
seinem Antrag; denn wenn uns der Scnat sonst wie
der unsern Beschluß verwirft, so haben wir keine Zeit
erspart: er fodert also über Carrards Antrag Tages-
ordnung. — Man geht über Carrards Antrag zur
Tagesordnung, und nimmt daher Wyders Antrag an

§ l. Bestellung der Obereinnehmer. Nü-
ee glaubt, dem Senat stehen die Obereinnehmer nicht
an, und ihm auch nicht, aber da die Constitution Ober-
einnehmer bestimmt, so müssen wir solche haben; allein
sie bestimmt nicht in jedem Kanton Einen, und also
sollen wir nicht so viel überflüssige Stellen erschaffen und
dieselben sogar hübsch bezahlen wollen, weil man jezt
jeden Beamten so zahlen will, daß er honet lebe» könne;
er begehrt daher vier Obereinnehmer für ganz Helve-
tien. Sécrétan glaubt, wir verirren uns gewaltig;
Nüce und viele Mitglieder der Versammlung, wollen
die Existenz der Obereinnehmer angreifen, allein unter
dem 22. Oktober ist schon das Gesez gemacht worden,
daß Obereinnehmer statt haben sollen, und dieses Ge-
sez ist schon in vk ller Ausübung. Also wenn man wider
die Obereinnehmer sprechen will, so muß man erst
das Gesez welches die Obereinnehmer bestimmte, zu-
rüknehmen wollen und daher fodcre ich den Präsiden-
ten auf, diejenigen Mitglieder zum Gesez, das ist zur
Ordnung zn rufen, welche ohne die Rüknahme des
Gesetzes vom 22. Oktober zu fodern, wider die Ober-
einnehmer sprechen. Anderwerth bemerkt, daß im
Gesez vom 22. Oktober die Obereinnehmer nur für den
besondern Fall der ausserordentlichen Steuer ernannt
und bestimmt wurden, und dieses Gelegenheitsgese;
nicht auf den gegenwärtigen Vorschlag Bezug haben

t

kann; weiters fügt er hmzn: Was aber den Haupt-
gegcnstand betrifft, so weiß ich nichts weiteres beizn-
fügen als dasjenige zn wiederholen, was ich bei der
ersten Diskussion schon darüber sagte. Die Constitution
sagt ausdrüklich im 101. §, die Verwaliungskammer
besorgt die unmittelbare Vollziehung der Gesetze über
die Finanzen ; nun worinn besteht das Hauptgesez aller
Finanzen und seine Vollziehung? Ich denke im Ve-
zahlen und im Einnehmen, also ist nach dem buch-
stöblichen Inhalt dieses Gesetzes die Verwaltrmgskam-
mer beauftraget, dergleichen Steuern einzuziehen, und
wir können also nicht der Republik wieder mehrers
Beamte in der Person der Obereinnehmer eines jeden
Kantons aufbürden. Es enthalt zwar der 82. § daß
dem Vsllziehungsdircktci'iu n die Ernennung der Ober-
einnehmer der Einkünfte der Republik zustehe, und auch
der lczte § der Constitution bringt mit sich, daß das
Direktorium die Obereinnehmer der Staatseinkünste
ernenne. Allein alle diese tzZ lassen nch mit dem 101. 5
gar leicht vereinbaren; es können Obereinnehmer auf-
gcstellet seyn, welche die Einkünften der ganzen Re-
pubiik beziehen, an welche die Verwaltungskammern
dieselben einschicken. Aber es folgt nicht daraus, daß
in jedem Kanton ein solcher Einnehmer seyn müsse. Denn
wenn unter solchen öffentlichen Staatseinkünsten nur
die einzelnen eines jeden Kantons und nicht die der
ganzen Republik verstanden würden, so müßte daraus
folgen, daß auch der von den verschiednen National-
gütercn in einzelnen Kantonen sich ergebende jährlich«
Nutzen von diesen Obereinnehmern bezogen werden
müßte, woran wir doch nicht denken. Ich begehrs
daher über die Ordnungsmotion des V. Secretans die
Tagesordnung, und schlage folgende Redaktion vor:
Die provisorisch in jedem Kanton ausgestellte Oberein-
nehmcr sollen auf ein Jahr in ihrem Amte bleiben,
nach dessen Verlauf diese Stelle eingehen und der Vcr-
waltungskammer übertragen werden soll. Herzog
v. Eff. sagt, wann der Gesezgeber seine eigenen Ge-
setze nicht kennt und nicht beobachtet, wie soll dann ge-
fodert werden, daß das Volk die Gesetze halte? Nun
ist im Gesez vom 22. Oktober bestimmt, daß die Ober-
einnehmer die vorläufige Auflage beziehen sollen; wir
haben also dazumal die Existenz derselben anerkennt,
und also sind sie gesczlich vorhanden; daher stimmt er
Secretan bei. Huber folgt, und bedauert daß die
Versammlung wegen einem leeren Worte so viel Zeic
verliere, denn jemand muß die Einkünfte beziehen, und
wollten wir dieses Geschäft den Vcrwaltungskammern
überkragen, so werden sich diese selbst auch Eümeh-
mer bestellen, weil sie ohne dieses genug zu thun haben ;
ferner fodert die Constitution selbst Obereinnehmer und
unser Gesez anerkannte schon, daß in jedem Kanton
dcralcichen statthaben sollen, als» können wir hiervon
nicht mehr abgehen. Was aber den Senat betrifft, so

soll uns dieser nicht von der Constitution und den
Grundsätzen abweichen machen; zudem hat nicht die



s?s

Majorität des Senats den frühem Beschluß wegeiABezirkseinfiebme? haben, so bedenke man w'> sehr man
den Obcreinnehmern verworfen, sondern einige Mit- die Laudbcwohmr b schweren würde, Stundenweit
glieder desselben verwarfen aus diesem Grund, auderejihre Abgaben zu kraacn und wie ungewiß dadurch die
aus einem andern, und so kam eine Majorität fürj Beziehung der Abgaben wegen der Uusich rheit aller
Verwerfung heraus, ohne daß die Majorität Wider-Angaben, die «cmacht würden wäre. In Rüks
die Einnehmer war. Er unterstüzc also bestimmt Seerc-
tans Antrag.

Carrard sagt: die Constitution fodert Obere in
nehmer; eines unsrer Gesetze erklart, daß in jedem

ficht der zweiten Einwendung D-sloes, ist zu bemers
ken daß das Auflaguisystcm »un hierüber nicht mehr
geändert werden kann, er nrterstüzt also in dieser
Ruksicht das Gutachten und begehrt einzig daß die

Kanton derselben seyen: Sie sind schon lange ernenmiAzenten in Gegenwart der Steucrbezahler die Auflage
«nd in Funktion, und wir wollten nun keine Obers in ihr Buch einzuschreiben pfi-chtig seyen. Nn ce des
einneHmer gestatten? Da nun ferner die Constitution
neben den Obereinnehmern von dem Commissarien des
Sckazamtcs spricht, so ist es offenbare Verdrehung
derselben, wann man unter dem erstem Ausdruk diese
leztern verstehen will! Eben so ist unser gegenwärti
ges Gesez nur für ein J«hr — die Obercinnehmer
sind in ihrem Amt, was hilft es also, wann wir sie

nicht für dieses Jahr bestätigen wollten? Bringen wir
durch einen solchen Gang unsrer Berathungen die
Republik nicht an den Rand des Verderbens, weil
wir statt vorwärts zu gehen, rükwärts gehen würden;
aus allen diesen Gründen stimmt er ganz Seceetans
Antrag bei, welcher angenommen wird.

Cartier fodert daß bestimmt werde, daß die
vom Direktorium ernennten Obereinnehmer für dieses
Jahr bestchen sollen, in Zukunft aber das Gesez
darüber bestimmen werde. Zi m m ermann bemerkt.
daß da der ganze Beschluß nur für ein Jahr bestimmt
ist, dieser Antrag eine bloße Wiederholung ist, der er

indessen beistimmen will, und welche angenommen wird.
Die 3 folgenden Titel werden ohne Einwendung

angenommen.
10. Taxe d er Kap ika lie n. De sloes glaubt

es seyen einige kleine Unbequemlichkeiten in diesem Titel;
die eine bestehe darin, daß die Auflagen nicht von Agens
ten bezogen werden können, denn nicht alle Agenten sind
im Fall, gute Einnehmer seyn zu können, und wann
sie gute Agenten sind, sollten sie dann deswegen ent-
sczt werden? Die andere besteht darin, daß die Auss

lagen nicht von den Güterbcsitzern ganz bezahlt und
dagegen von den Schuldnern an den schuldigen Z u
sen abgezogen werden sollen; daher fodert cr Rükweis
sung dieses Titels zur Verbesserung an die Commission.
Koch glaubt, Deslses erste Einwendung betreffe ges
rade den besten Theil dieses ganzen Gutachtens; denn
wenn wir die Agenten nicht zu Untercinnehmcrn ma-
chen, so müssen wir nebe» dcn Agenten noch besons
dere Untereinnehmer haben, welches unsere öffentlichen
Beamten und also auch unsre Slaatsausgaben unqe
Heuer vermehren würde; zudem ist ja die vorlaufige
Steuer der 2 vom Taufend schon durch die Agenten

zeugt daß viele Agenten sind - die weder schreiben
noch lesen können und dock vvrtrefliche Agenten sind,
daher wünscht er daß oie Mumzipalitäten zu Unterem»
nehmcrn gemacht werden, übrigens stimmt er Koch
bei. Wo der freut sich daß die Commission die G«
mcindsstöcke weggestrichen hat, allein dix Bürgschaft,
welche man von den Agenten ködert, fürchtet er, sey
nicht ausführbar, weil viele derselben arme Patrioten
fmk die in ihren Gcm inden nicht dcn besten Kredit
haben und alck nicht Bürgschaft finden; er fodert
also Rükweisung an die Commission.

(Die Fortsetzung folgt)

Vaterländisch - gemeinnützige Gesellschaft m
Zürich.

In der- zten Sitzung den ziten Januar, wurde
wegen der Dringlichkeit, mehrere Mitglieder von der
Gesellschaft zu haben, folgende von der Commission
vorgeschlagene Wahlart angenommen; es sollen 40 ers
wählt werden, jedes Mitglied verfertigt eine Liste
von 40 Bürgern, welche es in der Gesellschaft zu ses

hen wünscht, diejenigen 10 Bürger, welche die meisten
Stimme»haben, sind Ehrenmitglieder, jedoch darf
keiner weniger als Zo Stimmen haben. Hatten nicht 40
den vorg schlagencn das gefoderte Mehr, so wird aus
dcn nächstfolgenden die Zahl durch das Scrurinium
kompletirt. Aus dcn 40 werden durch das absolute
Stimmenmehr ordentliche Mitglieder erwählt, jedes
Mitglied unterzeichnet 15. Haben nun 15 das absolute
Stimmenmehr, so wird die Zahl durch das Scrutinium
kompletirt wie oben; künftigen Donnerstag dcn 7ten
Februar bei der nächsten Versammlung wird die Nas
mcnsliste eingegeben, und den yten Samstag darauf
die Wahl vorgenommen werden. Von den» Reglement
welches diesel' e Commission zur Berathung überbrachte.

Der ite Abschnittwurden 3 Abschnitte angenommen
betrift, Ort und Zeit; die Gesellschaft versammelt

bezogen woedcn und folglich der Vorschlag sehr am s sich jeden Donnerstag Abends um 5 Uhr den Winter
wendbar, denn wann ein Agent nickt Gelb zahlen-über in der Kantonsgerichtstube. Der 2te Abschnitt
und Empfangschàe ausstellen kann, so wird er kaum betrift die Tagesordnung und der 3te die Form der

els gmer Agent seyn; und Wvklte man allenfalls nu^Bcrathschlagungen,
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